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Rechtsgrundlagen 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBL. I S. 

2141), geändert durch Art.12 des Gesetzes vom 23.07.2002 (BGBL. I S. 2850) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 

(BGBL. I S. 132) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.04.1993 (BGBL I S. 
466) 

- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. vom 27.07.2000 (GBL. 

S. 581), geändert durch das Gesetz vom 28.05.2003 
 
 
 
A Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 BauGB) 
 
1.1 Betrieb 1 
 

Fa. Grothe Garten- und Landschaftsbau 
 
Zulässig ist die Nutzung als Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit allen 
Tätigkeitsfeldern des Garten- und Landschaftsbaus.  
Die der Geräuschimmissionsprognose zum geplanten Gartenbaubetrieb der 
Fa. Ralf Grothe GmbH zugrundeliegende Anlagen- und Betriebsbeschreibung 
in folgenden Unterlagen (siehe Anlage): 

�� Technischer Bericht Nr. TB 199611, TÜV Süddeutschland vom 18.12.2002  
�� Zusätzlicher Berechnungspunkt zur Geräuschemissionsprognose Fa. 

Grothe TB 199611, TÜV Süddeutschland vom 29.07.2003  
�� Präzisierung der Prognoseannahmen zur Geräuschemissionsprognose Fa. 

Grothe, TÜV Süddeutschland vom 16.12.2003 
 
wird Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und ist verbindlich 
einzuhalten. 
 
Zulässig sind gemäß Einschrieb in der Planzeichnung: 
 

- Hallen für Fahrzeuge und Produktion 
- Gewächshäuser 
- Geschäfts- Büro- und Verwaltungsgebäude 
- Silos für Beton/Mörtel 
- Container / Seecontainer und Materialboxen für Schüttgüter, Sand, Kies, 

Mulch etc. 



Seite 2 

BUTSCH Ingenieurberatung � Baulandentwicklung � Projektsteuerung � Bodenordnung � Stadtplanung 
Butsch & Butsch GdbR � Petra Butsch � Stefan T. Butsch �  Mannheimer Straße 96 � 68723 Schwetzingen 

Stadt Schwetzingen � Vorhabenbezogener B-Plan „Südliches Rangiergelände Hirschacker“ � Stand 16.04.2004 
 

- Containerbaumschule 
- Lager für Gartenbaumaterialien 
- Schaugarten 
- Anzuchtflächen 
- Lagerflächen 
- Hochregallager für Palettenmaterial 

 
Einzelhandelsbetriebe mit einer Fläche von über 800 m2 Verkaufsfläche sind 
nicht zulässig. Bei der Berechnung der Verkaufsfläche sind die Flächen von 
Gewächshäusern, die der Ausstellung und dem Verkauf dienen mitzurechnen. 
 
Die wesentlichen, lärmemittierenden Arbeitsabläufe des 
bestimmungsgemäßen üblichen Betriebs des geplanten Gewerbes müssen 
werktags zwischen 6.00 Uhr und 18.00 Uhr stattfinden.  
Ein Nachtbetrieb sowie der hauptsächliche Fahrzeugverkehr (Kundenverkehr, 
Anlieferung, Verladung) auf dem Gelände zwischen 22:00 und 6:00 wird 
ausgeschlossen. Vereinzelter Fahrzeugverkehr zu den Mitarbeiterstellplätzen, 
der der Durchführung von Verwaltungs- und Reinigungsarbeiten sowie 
weiteren allgemeinen betriebsvorbereitenden Arbeiten ohne wesentliche 
Lärmemissionen dient, ist davon ausgenommen. 

 
 
1.2 Betrieb 2 
 

Fa. Detter Mineralien (Herstellung mineralischer Zuschlagstoffe aus Erzen und 
Handel mit diesen Produkten) 

 
Zulässig ist die Nutzung als produzierender Gewerbebetrieb, wobei die 
Emission von Schadstoffen und Geruchsstoffen nicht zulässig ist.  
Zulässig sind gemäß Einschrieb in der Planzeichnung: 
 

- Hallen für Produktion und Lager  
- Geschäfts- Büro- und Verwaltungsgebäude 

 
Anlieferung durch LKWs wird auf die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr 
beschränkt. 
An Sonn- und Feiertagen sind keine Emissionen durch den Betrieb zulässig. 

 
 
1.3 Je Grundstück können ausnahmsweise an der in der Planzeichnung 

gekennzeichneten Stelle zwei Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind, zugelassen werden. 
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2. Maß der baulichen Nutzung, Gebäudehöhe, Höhe baulicher Anlagen (§ 9 

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BauGB, § 16 und § 17 BauNVO) 
 

2.1 Die maximale Größe der Grundfläche wird durch die überbaubaren Flächen, 
die durch die Baugrenzen festgesetzt sind (´Baufenster`), begrenzt. 

 
2.2 Maximale Gebäudehöhe 
 

Die maximale Gebäudehöhe oder die Höhe baulicher Anlagen darf das in der 
Planzeichnung festgesetzte Maß nicht überschreiten. 
Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante Dachfirst, bzw. bei Gebäuden mit 
Flachdach der Schnittpunkt der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante 
Dachhaut. 
 
Die festgesetzten Gebäudehöhen gelten jeweils für das gesamte „Baufenster“. 
 
Die Höhe der an die Baulinien anzubauenden Gebäude muss mindestens 
107,9 m üNN betragen.  
 

2.3  Die Höhe der Silos für Beton und Mörtel darf maximal 109,9 m üNN und der 
Durchmesser maximal 3,0 m betragen.  
 
 

 
3. Überbaubare Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 
3.1 Baugrenzen und Baulinien entsprechend den Festsetzungen in der 

Planzeichnung. 
3.2 Die im Plan festgesetzten Baugrenzen dürfen im Baufenster 3 auf einer Breite 

von insgesamt max. 3,0 m um maximal 2,0 m überschritten werden. Dies gilt 
jedoch nur für untergeordnete Bauteile wie Balkone, Erker, Freitreppen, 
Vordächer usw. 

3.3 An die im Plan festgesetzten Baulinien ist auf ganzer Länge zwingend mit 
Gebäuden in einer Höhe von mindestens 107,9 m üNN anzubauen. Etwaige 
„Lücken“ müssen durch eine Mauer mit  einer Maueroberkante von 
mindestens 107,9 m üNN geschlossen werden. Alternativ ist statt eines 
Gebäudes auch der Bau einer Mauer auf der gesamten Länge der Baulinien 
möglich. Die Maximalhöhe der Mauern auf den Baulinien wird auf 
111,4 m üNN begrenzt. Tore oder Durchfahrten zur dahinterliegenden „Fläche 
zum Erhalt vorhandener Biotopstrukturen“ sind nicht zulässig (siehe auch 
Festsetzung A 8.4). 
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4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 und Nr.21 BauGB) 
 
4.1 Private Verkehrs- und Lagerflächen gemäß Eintragung in der Planzeichnung 

- Container, Seecontainer, Materialboxen für Schüttgüter, Sand, Kies, Mulch 
- Hochregallager für Palettenmaterial 
- Lagerfläche für Pflanzen, Steine und Findlinge 
- Fläche für Silos Beton, Mörtel 

 
5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 und 

§ 23 Abs. 5 BauNVO) 
 
5.1 Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Lediglich 

im Bereich des in der Planzeichnung gekennzeichneten Schaugartens ist der 
Bau eines Holzhauses mit einer Grundfläche von maximal 80 m2 zulässig. Das 
Haus ist mindestens 5,0 m von der Straßenbegrenzungslinie abzurücken. Die 
Höhe darf maximal 5,0 m gemessen zwischen OK Rheintalstrasse und 
Dachfirst betragen. 

 
5.2 Stellplätze, Carports und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen 

und auf den dafür festgesetzten Flächen innerhalb der privaten Verkehrsfläche 
zulässig. 

 
 
6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft, Grünordnerische Festsetzungen (§ 1a und 
§ 9 Abs. 1 Nr. 14, Nr. 15, Nr. 20 und Nr. 25 BauGB) 

 
6.1 Auf dem Gelände des Betriebs 1 ist in Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde beim Landratsamt Heidelberg eine Sandrasenfläche auf 
einem Flachdach innerhalb des Baufensters 2, des Baufensters 3 oder auf 
Garagen mit Flachdächern bzw. Carportüberdachungen in einer Größe von 
mindestens 100 m2 anzulegen und langfristig zu pflegen und zu erhalten. Die 
Durchführung der Maßnahme muss spätestens innerhalb eines Jahres nach 
dem Beginn des Eingriffs erfolgen. Als Beginn des Eingriffs gilt der Beginn der 
Erschließungsarbeiten, der Hochbaumaßnahmen oder der Lagerung von 
Materialien auf dem Gelände des Betriebs 1. 

 
6.2 Auf dem Gelände des Betriebs 2 sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer 

bis zu 15° Neigung als „Gründächer“ auszubilden. 
 
6.3 Flächen zum Erhalt der vorhandenen Biotopstruktur gemäß Festsetzung in der 

Planzeichnung und nachrichtliche  Darstellung des Biotops gemäß § 24 a 
NatSchG (Biotop Nr. 65172260188 gemäß Auszug aus der Biotopkartierung) 
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Die auf dieser Fläche vorhandenen Bäume und Sträucher sind langfristig zu 
erhalten und bei Abgang entsprechend zu ersetzen. Die in diesem Bereich 
vorhandene Grabenstruktur ist langfristig zu erhalten. Abgrabungen und 
Aufschüttungen sind nicht zulässig. 
Die festgesetzten Flächen zum Erhalt der vorhandenen Biotopstruktur dürfen 
nicht als Lagerflächen genutzt werden. Das Befahren mit Fahrzeugen ist nicht 
zulässig. 

 
6.4 Bodenversiegelung ist nur in erforderlichem Umfang zulässig. Die Befestigung 

von Stellplätzen, Zufahrten - mit Ausnahme der in der Planzeichnung 
festgesetzten gemeinsamen Hauptzufahrt - Wegen, Lagerflächen sowie der 
Flächen für die „Containerbaumschule“ ist mit wassergebundenen und/oder 
wasserdurchlässigen Materialien, z.B. Schotterdecke, Rasenpflaster oder 
Rasengittersteinen vorzusehen. Auch der Unterbau muss entsprechend 
wasserdurchlässig sein. Ausgenommen hiervon sind Flächen, auf denen mit 
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird und Stellplatzflächen sowie 
private Verkehrsflächen, die über unversiegelte Flächen, Sickermulden 
und/oder Mulden-Rigolen-Systeme entwässert werden. 

 
6.5 In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen 

zu vermeiden. 
 
6.6 Private Grünflächen gemäß Eintragung in der Planzeichnung.  
 

- Anzuchtflächen innerhalb der privaten Grünfläche gemäß Eintrag in der 
Planzeichnung. 

- Schaugarten innerhalb der privaten Grünfläche gemäß Eintrag in der 
Planzeichnung. 

- Containerbaumschule innerhalb der privaten Grünfläche gemäß Eintrag in 
der Planzeichnung. 

- Für die Anzucht und Weiterkultur von Stauden und Gehölzen darf eine 
„Containerbaumschule“ angelegt werden, d.h. auf einem Untergrund mit 
wassergebundener Decke stehen die Pflanzen in Pflanzkübeln. 

- Lager für Gartenbaumaterialien 
 
6.7 An den festgesetzten Standorten zum Anpflanzen von Bäumen sind 

standortgerechte Laubbäume zu pflanzen, dauernd zu unterhalten und bei 
Verlust zu ersetzen. Geringfügige Abweichungen von den festgesetzten 
Standorten sind im Einzelfall zulässig. 

 Um den Bereich der Baumstandorte muss eine Fläche von mindestens 4 m2 
als unversiegelte Pflanzfläche gestaltet sein. 

 
6.8 Stellplatzübergrünung 
 Je 5 Stellplätze ist ein grosskroniger Baum zu pflanzen. Es können auch 

Pergolasysteme vorgesehen werden, die mit Kletterpflanzen zu beranken 
sind. 
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6.9 Durch Bepflanzungen darf die Sicht auf Eisenbahnsignale nicht beeinträchtigt 

werden. 
 
 
7. Bodenschutz (§ 202 BauGB, § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 
 
7.1 Bei Bautätigkeit sind der natürliche Oberboden sowie der kulturfähige 

Unterboden gemäss DIN 18915 zu sichern. Mutterboden ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. In den 
nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen 
weitestgehend zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor einer 
erheblichen und nachhaltigen Veränderung zu schützen. 

 
7.2 Wird bei den Boden- und Aushubtätigkeiten nicht standortgerechtes Boden- 

bzw. Auffüllungsmaterial angetroffen, ist dieses zu entfernen und fachgerecht 
zu entsorgen. 

 
7.3 Als Aufschüttungsmaterial oder Auffüllungsmaterial darf kein belastetes 

Bodenmaterial verwendet werden. 
 
7.4 Sollten bei der Durchführung von Bodenarbeiten geruchliche und/oder 

sichtbare Auffälligkeiten bemerkt werden, die auf Bodenverunreinigungen 
hinweisen, ist die Untere Bodenschutzbehörde beim Landratsamt des Rhein-
Neckar-Kreises unverzüglich zu verständigen. 

 
7.5 Bei der Anlage der Versickerungsflächen ist die Schadstofffreiheit des 

anstehenden Bodens gutachterlich nachzuweisen. Der entsprechende Bericht 
ist dem Wasserrechtsamt vorzulegen. 

 
 
8. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 und 24 BauGB) 

(siehe auch Festsetzungen in Pkt. 1.1 Art der baulichen Nutzung sowie 
Anlagen- und Betriebsbeschreibung in Pkt. 2 der Begründung sowie in 
Anlage 1 zum Durchführungsvertrag) 

 
8.1 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche für aktive 

Lärmschutzmaßnahmen ist ein Lärmschutzzaun, eine Mauer o.ä. mit einer 
Höhe von mindestens 105,9 m üNN zur Abschirmung des Bahnlärms zu 
errichten. 

 
8.2 Bei einem Wegfall der zur Zeit vorhandenen Gebäude auf Flstk. Nr. 5807/1 ist 

durch die Firma Grothe eine Mauer mit einer Oberkante von zwingend 
107,9 m üNN, an der südlichen Grundstücksgrenze zu Flstk. Nr. 5807/1 auf 
einer Länge von 80 m, gemessen ab der in der Planzeichnung festgesetzten 
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Baulinie des Baufensters im Westen des Plangebietes, zu errichten. Lücken 
und Öffnungen innerhalb dieser Mauer sind nicht zulässig. 

 
8.3 Die Höhe der an die Baulinien anzubauenden Gebäude muss mindestens 

107,9 m üNN betragen. 
 
8.4 Das Material der an die Baulinien anzubauenden Gebäude in Baufenster 1 

muss so gewählt werden, dass eine ausreichende Abschirmung der südlich 
und westlich angrenzenden Wohnbebauung gewährleistet ist. Zulässig ist 
entweder ein Gewächshaus mit gemauerten Hohlblockwänden mit 
Gewächshausglasdach oder eine Halle als Stahlhalle mit Sandwichelementen 
als Wand und Dach. In den Mauern und Gebäuden, die auf den Baulinien zu 
errichten sind, dürfen keine Fenster- oder Türöffnungen vorgesehen werden 
(siehe auch Festsetzung A.3.3) 

 
8.5 Immissionen aus dem Betrieb und der Unterhaltung der Eisenbahn sind 

entschädigungslos zu dulden. Hierzu gehören auch Bremsstaub, Lärm und 
Erschütterungen. Durch das elektromagnetische Feld der Oberleitung können 
eventuell Störungen in elektronischen Geräten (TV, Computer o.ä. verursacht 
werden. Eventuelle Schutzmaßnahmen haben auf Kosten des 
Vorhabenträgers zu erfolgen. 
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B Nachrichtliche Festsetzungen und Hinweise 
 
1. Archäologische Funde sind sofort zu melden. Flurdenkmale sind an Ort und 

Stelle zu belassen und zu schützen. Jede erforderliche Veränderung des 
Standorts ist mit der Stadt Schwetzingen abzustimmen und zu begründen. 
Funde und Fundstellen sind bis zu 4 Werktage nach der Meldung in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Stadt Schwetzingen einer 
Verkürzung dieser Frist zustimmt (§§ 16 und 20 DSchG). 

 
2. Die Grundstückseigentümer haben das Anbringen von Haltevorrichtungen und 

Leitungen für Beleuchtungskörper einschließlich der Beleuchtungskörper und 
des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für 
Erschließungsanlagen auf ihren Grundstücken zu dulden. 

 
3. Im Nordwesten des Plangebietes befindet sich auf dem Flurstück 8551/2 der 

Teilbereich eines Biotops gemäß § 24 a NatSchG (Biotop Nr. 65172260188 
gemäß Auszug aus der Biotopkartierung). Dieses ist zu erhalten und vor 
Beeinträchtigungen zu schützen.  

 
 
 
 
S chwetz ingen  im Apr i l  2004  
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I N G E N I E U R B E R A T U N G
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Stadt Schwetzingen 
 
 
 
C Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO 

für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Südliches Rangiergelände“ 
Stand 16. April 2004 

 
Rechtsgrundlagen 
- Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) i.d.F. vom 19.12.2000 
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. vom 27.07.2000 

(GBL. S. 581), geändert durch das Gesetz vom 28.05.2003 
 
 
1. Dächer (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO) 
 
1.1 Zulässig sind folgende Dachformen und Dachneigungen: 
 
 Gewerbliche Gebäude:  Flachdach, Pult- oder Satteldach 0-30° 
      sowie Dach-Sonderformen (z.B. Sheddach) 
 
 Verwaltungs- und Bürogebäude: wie gewerbliche Gebäude, 
      sowie Satteldach   30°-45° 
 
1.2 Satteldächer auf Großhallen sind in Abschnitte von jeweils maximal 30,0 m 

Breite zu unterteilen. 
 
1.3 Auf die Begrünungsvorschrift flacherer Dächer gemäß A 6.1 und A 6.2 wird 

verwiesen. 
 
 
2. Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
2.1 Auf dem Grundstück Flstk. Nr. 8551/1 (Betrieb 1) sind Einfriedigungen allseitig 

bis zu 1,5 m Höhe, gemessen ab Oberkante Straße bzw. ab Oberkante 
Gelände, zulässig. Die gemäß A 3.3 und A 8.2 festgesetzten Mauern zur 
Abschirmung der angrenzenden Wohnbebauung sind zulässig. 
Zur Rheintalstrasse hin ist eine Einfriedigung bis zu 2,0 m Höhe, jedoch 
ausschließlich als offener Zaun, zulässig.  

 
2.2 Auf dem Grundstück Flstk. Nr. 5869/5 (Betrieb 2) sind Einfriedigungen allseitig 

bis zu 3,5 m Höhe, gemessen ab Oberkante Straße, zulässig. Zulässig ist 
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auch eine geschlossene Mauer, die in Richtung Südosten zu den 
ausgewiesenen Stellplätzen hin zwingend zu begrünen ist. 

 
2.3 Das an die Bahnstrecke angrenzende Grundstück Flstk. Nr. 8551/1 muss 

zwingend so eingefriedet werden, dass ein Betreten der Bahnanlagen nicht 
möglich ist. Einfriedigungen zur Bahnseite hin müssen auf dem Gelände des 
Vorhabenträgers errichtet werden. Türöffnungen in der Einzäunung sind nicht 
gestattet. Die Einfriedigungen sind vom Vorhabenträger und seinen 
Rechtsnachfolgern auf eigene Kosten laufend instand zu halten und ggf. zu 
erneuern. 

 
2.4 Parkplätze und KfZ-Fahrtrassen sind zur Bahnseite hin auf ihre ganze Länge 

mit Schutzplanken o.ä. abzusichern. Die Schutzvorrichtungen sind vom 
Vorhabenträger und seinen Rechtsnachfolgern auf ihre Kosten laufend instand 
zu halten und ggf. zu erneuern. 

 
 
3. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der eigenen Leistung und nur für solche 

Betriebe, die innerhalb des jeweiligen Gebietes liegen, zulässig. Sie dürfen nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. 

 Werbeanlagen auf den Dächern der Gebäude sind unzulässig. Unzulässig 
sind Werbeanlagen mit wechselnder Lichtwerbung und Laserlichtwerbung. 

 Die Gesamtgröße von Werbeanlagen darf auf jedem Grundstück insgesamt 
6 m2 nicht überschreiten. 

 
 
4. Ableitung der Oberflächenwässer (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 
 
4.1 Das unverschmutzte Niederschlagswasser von den Dachflächen ist in 

Zisternen zu sammeln und / oder über eine mind. 30 cm starke, belebte 
Bodenschicht breitflächig bzw. in einer Mulde auf dem Grundstück zu 
versickern.  
Das unverschmutzte Niederschlagswasser der privaten Verkehrs- und 
Lagerflächen sowie der Stellplätze ist auf dem Grundstück zu versickern. 
Bereiche mit potentiell verschmutztem Oberflächenwasser sind an die 
Kanalisation anzuschließen. Für unbelastetes Oberflächenwasser ist die 
Einleitung in die Kanalisation unzulässig. 

 
4.2 Die Größe der Versickerungsmulden ist nach ATV-Arbeitsblatt A 138 zu 

bemessen. Die Größe der Zisternen ist nach DIN 1989 zu bemessen. 
 
4.3 Die Behandlung der Oberflächenwasser ist bei baulichen Anlagen, für die ein 

Bauantrag erforderlich ist, in den Entwässerungsplänen als Teil des 
Entwässerungsgesuchs nachzuweisen. Mit der Erstellung des Rohbaus ist 
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auch die Anlage zu Versickerung oder zur Rückhaltung zu erstellen. Über die 
Fertigstellung der Anlage ist das örtliche Bauamt zu informieren.  

 
4.4 Anlagen zur Ableitung und Versickerung von Niederschlagswasser sind so zu 

unterhalten, dass der Wasserabfluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen 
sind von Abflusshindernissen freizuhalten. Überbauen oder Verfüllen ist 
unzulässig. 
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Anlage   
 

zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Südliches Rangiergelände Hirschacker“ 

Stadt Schwetzingen 
 
 
 
 

1. Geräuschimmissionsprognose zum geplanten Gartenbaubetrieb der Fa. 
Ralf Grothe GmbH (Technischer Bericht Nr. TB 199611, TÜV Süddeutsch-
land vom 18.12.2002 

2. Ergänzung „Zusätzlicher  Berechnungspunkt zur Geräuschimmissions-
prognose Technischer Bericht TB 1999611 vom 29.07.2003 

3. Ergänzung „Präzisierung der Prognoseannahmen zur Geräuschimmissi-
onsprognose Technischer Bericht TB 1999611 vom 29.07.2003“ mit Schrei-
ben vom 16.12.2003 
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Stadt Schwetzingen 
 

Anlagen- und Betriebsbeschreibung 
im Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Südliches 
Rangiergelände Hirschacker“ Stadt Schwetzingen 
 
1.1 Betrieb 1 Fa. Grothe Gartenbaubetrieb 
Geplante Anlagen 
Auf dem Gelände sind die im Vorhaben- und Erschließungsplan durch Planeinschrieb 
bezeichneten und in Ziff. 1.1 der Planungsrechtlichen Festsetzungen aufgeführten Bau-
ten bzw. Nutzungen geplant. Schalltechnisch relevante Anlagenteile und Gebäude sind 
im  
- Baufenster 1 ein Gewächshaus bzw. eine Halle für Fahrzeuge und Produktion mit 

einer 3seitigen Hohlblockwand sowie einer maximalen und einer minimalen Gebäu-
dehöhe gemäß Planeinschrieb (entspricht einer Höhe von mind. 4,0 m und max. 
7,5 m) 

- Baufenster 2 eine Unterstellhalle bzw. ein Schuppen für Fahrzeuge und Produktion 
mit einer 3seitigen Hohlblockwand und einer maximalen Gebäudehöhe gemäß 
Planeinschrieb (entspricht einer Höhe von ca. 4,0 m) 

- Baufenster 3 ein Gebäude für Büro, Verwaltung, Verkauf, Wohnen (kein Lager) in 
Massivbauweise mit einer maximalen Gebäudehöhe gemäß Planeinschrieb (ent-
spricht einer Höhe von ca. 10,5 m) 

Weitere für einen Gartenbaubetrieb typische Betriebsanlagen sind Silos für Be-
ton/Mörtel, Container / Seecontainer und Materialboxen für Schüttgüter, Sand, Kies, 
Mulch etc., eine Containerbaumschule, Lager für Gartenbaumaterialien, ein Schaugar-
ten im Einfahrtsbereich, Anzucht- und Lagerflächen sowie ein Hochregallager für Palet-
tenmaterial. Diesen Nutzungen sind in der Planzeichnung definierte Flächen zugewie-
sen.  
Zwischen Baufenster 2 und 3 ist eine Mauer bzw. Wand mit einer Höhe von ca. 4 m 
zum Schutz vor Bahnlärm vorgesehen.  
Auf dem Gelände sind insgesamt 25 Pkw-Stellplätze und kleinere Pflanzenanzuchtbee-
te sowie 2 größere Flächen für Containerbaumschulen bzw. Lager geplant. 
Geplanter Betrieb 
Die wesentlichen Arbeitsabläufe finden werktags zwischen 6:00 und 18:00 statt.  
Wesentliche Arbeitsabläufe des bestimmungsgemäßen üblichen Betriebs des geplanten 
Gewerbes sind für einen Gartenbaubetrieb charakteristische, lärmemittierende Arbeiten 
wie z.B. das Be- und Entladen von Pflanzen und Materialien. Nicht wesentliche Arbeits-
abläufe, die auch außerhalb des dem Lärmgutachten zugrundeliegenden Berechnungs-
zeitraumes von 22:00 bis 6:00 Uhr auftreten können, sind durch eine zu vernachlässi-
gende Lärmemission gekennzeichnet, wie z.B. Verwaltungsarbeiten im Büro und die 
Reinigung der Büroräume.  
Ein Nachtbetrieb sowie der hauptsächliche Fahrzeugverkehr (Kundenverkehr, Anliefe-
rung, Verladung) auf dem Gelände zwischen 22:00 und 6:00 findet nicht statt. Verein-
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zelter Fahrzeugverkehr zu den Mitarbeiterstellplätzen, der der Durchführung von Ver-
waltungs- und Reinigungsarbeiten sowie weiteren allgemeinen betriebsvorbereitenden 
Arbeiten ohne wesentliche Lärmemissionen dient, ist davon ausgenommen. 
Arbeitsbeginn ist in den Sommermonaten 6:15 Uhr und im Winter 7:00 Uhr. Auf dem 
Betriebsgelände findet morgens eine Lade-/Abladephase statt. Nach den Vorbereitun-
gen erfolgt die Abfahrt zu den jeweiligen Baustellen, wo die Hauptarbeit stattfindet. Im 
Verlauf des Tages findet nur sporadisch Be- und Entladeverkehr mit eigenen Fahrzeu-
gen auf dem Betriebsgelände statt. An einzelnen Tagen der Woche ist fremder Anliefe-
rungsverkehr per LKW möglich. Gegen Abend erfolgt die Rückkehr von den Baustellen, 
die mit einer Be- und Entladephase endet. Die Ladevorgänge erfolgen mittels Radlader 
oder Stapler. Es sind auf dem Betriebsgelände eigene Klein-LKW und –anhänger im 
Einsatz. Der Fuhrpark an Baumaschinen wie Bagger, Gummikettenbagger, Radlader 
und Ackerschlepper sowie Kleinmaschinen wie Rasenmäher, Rüttler, Fräsen und Mo-
torsägen sind praktisch nur auf den Baustellen im Einsatz. Es erfolgen lediglich kleinere 
Reparaturen und Wartungsarbeiten auf dem Firmengelände. Neben den LKW-Fahrten 
finden Pkw-Fahrten der Mitarbeiter und von Kunden auf dem Gelände statt. Die Zu- und 
Abfahrt zum Betriebsgelände erfolgt über die Rheintalstraße. 
 
1.2 Betrieb 2 Fa. Detter Mineralien  
Geplante Anlagen und Betrieb  
Auf dem Gelände sind im Baufenster 4 folgende im Vorhaben- und  Erschließungsplan 
durch Planeinschrieb bezeichneten und in Ziff. 1.2 der  Planungsrechtlichen Festset-
zungen aufgeführten Bauten mit einer maximalen Gebäudehöhe gemäß Planeinschrieb 
bzw. Nutzungen geplant:  
- Geschäftsgebäude 
- Hallen für Produktion und Lager 
- Büro, Verwaltung und  
- Wohnen   
Zulässig ist die Nutzung als produzierender Gewerbebetrieb, wobei die Emission von 
Schadstoffen und Geruchsstoffen nicht zulässig ist. Die Anlieferung durch LKWs wird 
auf die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr beschränkt. An Sonn- und Feiertagen 
sind keine Emissionen durch den Betrieb zulässig.  
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